
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/6/7 1Ob615/77
(1Ob616/77)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1977

Norm

EO §382 Z8 litb IVC

Rechtssatz

Der gefährdete Ehegatte ist einzig und allein vor neuen Angri6en zu schützen, weshalb es genügt, daß der andere

Ehegatte die Ehewohnung nicht benützt; zur Entfernung seiner persönlichen Habe darf er nicht verhalten werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 615/77

Entscheidungstext OGH 07.06.1977 1 Ob 615/77

RZ 1978/3 S 12 = SZ 50/81
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